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Herr André Hauser 
Sektion Industrieabfälle 
Abteilung Abfall und Rohstoffe 
Bundesamt für Umwelt 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
 

Bern, den 11. November 2013 
 
 
Stellungnahme zur Revision der VeVA 
 
 
Sehr geehrter Herr Hauser 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im Namen der Sonderabfallbranche zur Revision der 
VeVA Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Der revidierte Art. 11 VeVA soll mit dem neuen Absatz 3 die Entgegennahme von Abfällen am 
Standort des Abgeberbetriebs ermöglichen. Diese neue Bestimmung bringt aus unserer Sicht 
kein Nutzen. Im Gegenteil, sie gefährdet die bestens etablierte und bewährte Praxis der 
Übernahme am Standort des Entsorgungsunternehmens. Im Allgemein setzt diese neue 
Bestimmung ein falsches Signal, weil die Entgegennahme durch den Chauffeur am Standort 
des Abgeberbetriebs als Minderung der Sicherheits- und Qualitätsstandards in der 
Sonderabfallbehandlung wahrgenommen wird. Wir beantragen deshalb die ersatzlose 
Streichung des neuen Absatzes 3 des Art. 11 VeVA. 
 
Falls eine ersatzlose Streichung aufgrund der Annahme der Motion Baumann nicht möglich sein 
sollte, beantragen wir die Einführung einer Mengenschwelle als Ergänzung zu den 
Bedingungen von Art. 11 Abs.3 VeVA. Demnach soll die Entgegennahme von Abfällen am 
Standort des Abgeberbetriebs nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig sein: 

 Es handelt sich um Produktionsabfälle des Abgeberbetriebs (Vorlage BAFU) 

 Die Zusammensetzung der Abfälle ist bekannt und variiert nicht (Vorlage BAFU) 

 Die Menge, die jährlich am Standort des Abgebers anfällt, liegt über einer vorgegebenen 
Mengenschwelle, zum Beispiel 1‘000 Tonnen pro Jahr.(Ergänzungsantrag VBSA) 

 
Die neue Regelung von Art. 20 VeVA zur Hinterlegung einer Sicherheitsleistung erachten wir 
als sinnvoll. Zu den weiteren Änderungen haben wir keine Bemerkungen. 
 
Wir hoffen, dass unsere Anregungen berücksichtigt werden können. 
 
Freundliche Grüsse 
 VBSA 

 
 
 
Robin Quartier, Geschäftsführer 
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